
Drucks.:  VL-1199 Schlangenbad, den 05.05.2026 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 01.06.2026 beschließend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.06.2026 vorberatend 
Gemeindevertretung 24.06.2026 beschließend 

 
 
Betreff:  Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Schlangenbad für die Jahre 
2021 nach § 113 Hessische Gemeindeordnung 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Den geprüften Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Schlangenbad sowie der Schlussbericht 

des Rechnungsprüfungsamtes zu dem Jahresabschluss 2021 werden in der vorgelegten Form 
festgestellt. 
 

2. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 stellt sich wie folgt 
dar: 
 
 2021 in T€ 
ordentliches Ergebnis 591 
außerordentliches Ergebnis 86 
Jahresergebnis 677 

 
Der o.g. Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis 2021 wird den gesetzlichen Rücklagen 
zugeführt. 
 
Die o.g. Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2021 wird den gesetzlichen Rücklagen 
zugeführt. 
 

3. Dem Gemeindevorstand wird gemäß § 114 HGO für das Haushaltsjahr 2021 die Entlastung 
erteilt. 

 
Nach § 11 Abs. 4 Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde 
Schlangenbad ist die Angelegenheit zunächst dem Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung bzw. anteiliger Ausgleich der Verlustvorträge im 
außerordentlichen Ergebnis und Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen. 
 
 
Beteiligung des Ortsbeirates: 
ist nicht erforderlich, weil gesetzlich nicht vorgesehen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde hat gemäß § 112 HGO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahres-
abschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen 
und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, 
soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresab-
schluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darzustellen. 
 
Der Jahresabschluss besteht aus: 
 

− der Vermögensrechnung (Bilanz), 
− der Ergebnisrechnung und  
− der Finanzrechnung. 

 
Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 
 
Dem Jahresabschluss sind als Anlagen ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahres-
abschlusses zu erläutern sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die 
Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haus-
haltsermächtigungen beizufügen. 
 
Im Schlussbericht des RTK vom 30.04.2026 über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der 
Gemeinde Schlangenbad wurde zusammenfassend festgestellt, dass 
 

1. der Haushaltsplan der Gemeinde Schlangenbad im Wesentlichen eingehalten wurde, 
 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt waren, 

 
3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde, 
 

4. die Anlagen zu den Jahresabschlüssen vollständig und richtig sind, 
 

5. die Jahresabschlüsse nach § 112 (HGO) ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen, 

 
6. die Berichte nach § 112 (HGO) eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde 

Schlangenbad vermitteln,  
 

7. im Rahmen der Prüfungshandlungen wurden keine Verstöße gegen das Verbot der Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit festgestellt.  

 
Gemäß § 113 HGO legt der Gemeindevorstand nach Abschluss der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (§ 128 HGO) den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
Gemäß § 114 HGO beschließt die Gemeindevertretung über den vom Rechnungsprüfungsamt 
geprüften Jahresabschluss, und entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstands. 
 
 
 
gez. Marco Eyring gez. Bettina Hirschmann 
Bürgermeister 
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Anlage(n): 
1. 20260430 Bericht final 2021 komprimiert 
 




